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STELLUNGNAHME 
ZUM REFERENTENENTWURF DES BUNDESMINISTERIUMS DER FINANZEN EINES GE-

SETZES ZUR EUROPÄISCHEN VERNETZUNG DER TRANSPARENZREGISTER UND ZUR 

UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2019/1153 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES VOM 20. JUNI 2019 ZUR NUTZUNG VON FINANZINFORMATIONEN FÜR DIE BE-

KÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG UND SONSTIGEN 

SCHWEREN STRAFTATEN (TRANSPARENZ-FINANZINFORMATIONSGESETZ GELD-

WÄSCHE – TRAFING GW) 

 

Seit 1956 vertritt der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU) die Interessen der Inkas-

sobranche gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Mit über 500 Mitgliedern gehören ihm etwa 70 Pro-

zent der aktiven Inkassounternehmen an, die rund 90 Prozent des Marktvolumens repräsentieren und mit 

knapp 20.000 Mitarbeitern für über eine halbe Million Auftraggeber arbeiten. Jedes Jahr führen sie dem Wirt-

schaftskreislauf rund sechs Milliarden Euro wieder zu und sichern so die Liquidität nicht zuletzt der kleinen 

und mittleren Unternehmen. Der BDIU ist der größte Inkassoverband in Europa. 

 

 

Ansprechpartner: Daniela Gaub, Leiterin Recht  

   Lorenz Becker, Politischer Referent 

 

 

I. Allgemeines 
 

Der BDIU dankt dem Bundesministerium der Finanzen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Refe-

rentenentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche – TraFinG Gw vom 23.12.2020 (im 

Folgenden: RefE).  

 

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass Inkassodienstleister hinsichtlich der Erbringung von Inkasso-

dienstleistungen mit der jüngsten Änderung des Geldwäschegesetzes (GwG) zum 1. Januar 2020 aus dem 

Kreis der Verpflichteten im Sinne des GwG herausgenommen wurden.  

 

Aufgrund der geringen Risikoanfälligkeit des Bereichs der Inkassodienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 

RDG, was Geldwäsche anbelangt, war dies der folgerichtige Schritt.1  

 

 

 
1 Vgl. BDIU-Stellungnahme vom 29. Mai 2019 zu dem vom Bundesministerium der Finanzen am 20. Mai 2019 vorgeleg-

ten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie 

(abrufbar unter: https://www.inkasso.de/sites/default/files/downloads/BDIU-Stellung-

nahme%20zum%20RefE%20zum%20Gesetz%20zur%20Umsetzung%20der%20%C3%84nderungsrichtli-

nie%20zur%20Vierten%20EU-Geldw%C3%A4scherichtlinie.pdf; zuletzt abgerufen am 15.01.2021) mit Hinweis auf die 

Auswertungen der Financial Intelligence Unit (FIU) von 2011 bis 2016.  

http://www.inkasso.de/
https://www.inkasso.de/sites/default/files/downloads/BDIU-Stellungnahme%20zum%20RefE%20zum%20Gesetz%20zur%20Umsetzung%20der%20%C3%84nderungsrichtlinie%20zur%20Vierten%20EU-Geldw%C3%A4scherichtlinie.pdf
https://www.inkasso.de/sites/default/files/downloads/BDIU-Stellungnahme%20zum%20RefE%20zum%20Gesetz%20zur%20Umsetzung%20der%20%C3%84nderungsrichtlinie%20zur%20Vierten%20EU-Geldw%C3%A4scherichtlinie.pdf
https://www.inkasso.de/sites/default/files/downloads/BDIU-Stellungnahme%20zum%20RefE%20zum%20Gesetz%20zur%20Umsetzung%20der%20%C3%84nderungsrichtlinie%20zur%20Vierten%20EU-Geldw%C3%A4scherichtlinie.pdf
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Nach der Entscheidung des Gesetzgebers, Inkassodienstleister von unverhältnismäßigen bürokratischen 

Pflichten und damit verbundenen Kosten zu befreien, sollten mit dem nun geplanten Gesetz nicht neue zu-

sätzliche Pflichten und Kostenfaktoren für das Inkassowesen eingeführt werden, so dass für die Inkassobran-

che „durch die Hintertür“ doch in erheblichem Umfang wieder Pflichten zu erfüllen wären, die aufgrund der 

nun fehlenden Verpflichteteneigenschaft seit Anfang 2020 nicht mehr zu berücksichtigen sind. Genau dies 

wird – würden die Regelungen des RefE Gesetz – allerdings befürchtet.  

 

 

II. Im Einzelnen 
 

1. Änderungsvorschlag zu Artikel 1 Nummer11 Buchstabe e ( § 11 Absatz 5 GwG-E)  

 

 

 

§ 11 Absatz 5 GwG-E (RefE) 

 

 

Änderungsvorschlag des BDIU 

„(5) In Bezug auf einen wirtschaftlich Berechtigten 

hat der Verpflichtete zumindest dessen Vor- und 

Nachnamen und, soweit dies in Ansehung des im 

Einzelfall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder 

der Terrorismusfinanzierung angemessen ist, wei-

tere Identifizierungsmerkmale zu erheben. Geburts-

datum, Geburtsort und Anschrift des wirtschaftlich 

Berechtigten dürfen unabhängig vom festgestellten 

Risiko erhoben werden. Die Erhebung der Angaben 

hat beim Vertragspartner oder der gegebenenfalls 

für diesen auftretenden Personen zu erfolgen; eine 

Erhebung der Angaben aus dem Transparenzregis-

ter genügt zur Erfüllung der Pflicht zur Erhebung der 

Angaben nicht. Werden bei Trusts oder anderen 

Rechtsgestaltungen nach § 21 die wirtschaftlich Be-

rechtigten nach besonderen Merkmalen oder nach 

einer Kategorie bestimmt, so hat der Verpflichtete 

ausreichende Informationen über den wirtschaftlich 

Berechtigten einzuholen, um zum Zeitpunkt der 

Ausführung der Transaktion oder der Ausübung sei-

ner Rechte die Identität des wirtschaftlich Berech-

tigten feststellen zu können.“  

 

„(5) In Bezug auf einen wirtschaftlich Berechtigten 

hat der Verpflichtete zumindest dessen Vor- und 

Nachnamen und anlassbezogen, soweit dies in An-

sehung des im Einzelfall bestehenden Risikos der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung not-

wendig ist, weitere Identifizierungsmerkmale, vor al-

lem Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift des 

wirtschaftlich Berechtigten zu erheben. Die Erhe-

bung der Angaben hat beim Vertragspartner oder 

der gegebenenfalls für diesen auftretenden Perso-

nen zu erfolgen; eine Erhebung der Angaben aus 

dem Transparenzregister genügt zur Erfüllung der 

Pflicht zur Erhebung der Angaben nicht. Werden bei 

Trusts oder anderen Rechts-gestaltungen nach § 21 

die wirtschaftlich Berechtigten nach besonderen 

Merkmalen oder nach einer Kategorie bestimmt, so 

hat der Verpflichtete ausreichende Informationen 

über den wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, um 

zum Zeitpunkt der Ausführung der Transaktion  

oder der Ausübung seiner Rechte die Identität des 

wirtschaftlich Berechtigten feststellen zu können. Ist 

der Vertragspartner nicht Verpflichteter, ist ihm für 

die Erfüllung der anlassbezogenen Erhebungsanfrage 

nach Satz 1 eine angemessene Frist zu gewähren.“ 

 

 

Begründung: 

 

Die Neuformulierung des § 11 Abs. 5 GwG-E würde im Umgang mit Sammeltreuhandkonten für Inkasso-

dienstleister und Forderungsgläubiger zu erheblichem Mehraufwand führen, der dem eines nach dem GwG 

Verpflichteten entsprechen würde.  

 

Üblicherweise richtet ein Inkassodienstleister, um seine Tätigkeit des Forderungseinzugs für einen Forde-

rungsgläubiger (vgl. § 2 Abs. 2 RDG) erfüllen zu können, bei einer Bank ein Sammeltreuhandkonto ein, auf 
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das sämtliche Schuldner für die Auftraggeber des Inkassodienstleisters ihre Zahlungen leisten können. Vor-

wiegend im Inkasso für Handwerker, Gewerbetreibende und Kleinunternehmen wird mitunter ein Sammel-

treuhandkonto für eine Vielzahl von Auftraggebern mit jeweils wenigen und im Regelfall kleinvolumigen Trans-

aktionen genutzt. In diesem Dreieckskonstrukt ist bzgl. der GwG-Vorgaben  

 

• die Bank als Verpflichtete,  

• der Inkassodienstleister als Vertragspartner (Kontoinhaber) und  

• der Gläubiger der Forderung/Auftraggeber des Inkassodienstleisters (bzw. die dahinterstehenden 

Personen nach § 3 GwG) als wirtschaftlich Berechtigte der Forderung 

 

anzusehen. 

 

Es ist zwar sinnvoll, dass sich die Bank für eine Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten an ihren Ver-

tragspartner, den Inkassodienstleister, halten muss. Allerdings wäre es unverhältnismäßig, wenn die Bank 

ausnahmslos – ohne konkreten Anlass – zu jedem wirtschaftlich Berechtigten eine Überprüfung, somit vor-

herige Erhebung dafür notwendiger Daten beim Inkassodienstleister als Vertragspartner in Gang setzen 

würde. 

 

Bislang gilt bzgl. der Überprüfung der Daten von wirtschaftlich Berechtigten der Grundsatz der Risikoange-

messenheit (§ 11 Abs. 5 Satz 4 GwG) – auch für die nach dem GwG verpflichteten Banken.  

 

Bei Sammeltreuhandkonten haben die Banken damit nach geltendem Recht einen Ermessensspielraum hin-

sichtlich der Überprüfung der vom Inkassodienstleister offenzulegenden (und vorher selbst zu erhebenden) 

Auftraggeberdaten.  

 

Dieser Ermessensspielraum würde mit der Neufassung im Sinne des RefE jedoch entfallen: De facto müsste 

der Inkassodienstleister künftig stets eine Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten vornehmen. Und zwar 

so als wäre das Unternehmen selbst Verpflichteter. 

 

Aufgrund des nachgewiesenermaßen geringen Risikos der Geldwäsche bei Erbringung von Inkassodienstleis-

tungen erscheint es nicht verhältnismäßig im Vergleich zu dem bei dem Inkassodienstleister anfallenden Auf-

wand der Datenabfrage bei den wirtschaftlich berechtigten Auftraggebern, wenn die Banken stets – ohne 

Ermessen bzw. ohne konkreten Anlass – bei den Inkassodienstleistern weitere Daten, die über die Angabe 

des Vor- und Nachnamens hinausgehen, zu erheben.  

 

Der Inkassodienstleister müsste dann stets bei seinen Auftraggebern Daten abfragen, die er nach geltendem 

Recht üblicherweise nicht abfragen muss, so dass er auch – trotz geringen Geldwäscherisikos – eine große 

Menge an (personenbezogenen) Daten sammeln müsste, um den Erhebungsanspruch der Bank aus § 11 Abs. 

5 Satz 1 GwG-E, die sein Sammeltreuhandkonto führt, bedienen zu können. Ob aus datenschutzrechtlicher 

Perspektive diese „Datensammlung“ als erforderlich einzustufen ist, wird bezweifelt. 

 

Die Banken haben eine risikoangemessene Überprüfungspflicht der Angaben, müssen also mindestens eine 

Stichprobenkontrolle der Angaben durchführen. Die Einsichtnahme in das Transparenzregister (zur „Erhe-

bung“ der Daten) würde hierzu ausreichen (vgl. § 12 Abs. 3 Satz 3 GwG-E). Bestünden tatsächlich einzelne 

Anhaltspunkte, die eine weitere Datenerhebung zwecks Überprüfung nach § 12 Abs. 3 GwG-E der Bank als 

angemessen erscheinen, sollte sie auch nach unserer Ansicht Gelegenheit dazu haben. 
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Mit der von uns vorgeschlagenen anlassbezogenen Erhebung bzw. Überprüfung weiterer Daten (Geburtsda-

tum etc.) zum wirtschaftlich Berechtigten – eingeholt über den Vertragspartner – würde für die Bank weiter-

hin die Möglichkeit bestehen, Nachprüfungen vorzunehmen und so möglichen Risiken nachzugehen, ggf. auf-

zudecken. 

 

Den Inkassodienstleistern bliebe es aber grundsätzlich erspart, für jeden Auftraggeber stets eine dezidierte 

Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten bei ihren Auftraggebern vorzunehmen, so als wären sie weiter-

hin Verpflichtete. 

 

Folgt man unserem Vorschlag und sollte es doch einmal einen Anlass für die Bank als Verpflichteten geben, 

beim Inkassodienstleister als Vertragspartner nach den weiteren Daten der wirtschaftlich Berechtigten zu 

fragen, muss noch daran gedacht werden, dass diese Daten nicht „per Knopfdruck“ übermittelt werden könn-

ten. Es sollte daher in diesem Fall dem Inkassodienstleister als Vertragspartner eine angemessene Frist zur 

Erfüllung der „Erhebungsanfrage“ der Bank eingeräumt werden, damit das Unternehmen – anlassbezogen – 

dann die erforderlichen, angefragten Daten bei seinem Auftraggeber bzgl. der wirtschaftlich Berechtigten 

nachfragen kann.  

 

Zudem ist zu § 11 Abs. 5 sowie zu § 12 Abs. 3 GwG-E anzumerken, dass dies dazu führen würde bzw. könnte, 

dass jeder Auftraggeber, für den das Sammeltreuhandkonto genutzt wird, anhand einer Auskunft aus dem 

Transparenzregister überprüft wird. Der Auskunftsabruf kostet 1,65 Euro pro Eintrag, den die Bank an den 

Inkassodienstleister weiterberechnen könnte. Dies würde wiederkehrend Kosten von mehr als 1 Mio. Euro 

verursachen und damit Aufwand und Kosten für den Inkassodienstleister bzw. den ohnehin schon durch den 

Zahlungsverzug bzw. -ausfall belasteten Gläubiger/Auftraggeber in unverhältnismäßiger Weise in die Höhe 

treiben. 

 

 

2. Ausbau des Transparenzregisters zu einem Vollregister 

 

Wir haben zudem Zweifel an der Notwendigkeit des Ausbaus des Transparenzregisters zu einem Vollregister 

neben den bereits existierenden Registern (Handelsregister, Genossenschaftsregister usw.), da damit natur-

gemäß eine Verdoppelung des Verwaltungsaufwands für bereits in diesen Registern eingetragene Unterneh-

men, mithin bürokratischer Mehraufwand verbunden sein wird. Zudem erhebt das Transparenzregister eine 

Jahresgebühr von 4,80 Euro je einzutragendes Unternehmen. Die rund 3,6 Millionen vom statistischen Bun-

desamt erfassten rechtlichen Einheiten hätten somit einen zusätzlichen finanziellen Aufwand von rd. 18 Mio. 

Euro pro Jahr zu schultern.  

 

Wir schlagen deshalb einen automatisierten, elektronischen Abgleich zwischen den bestehenden Registern 

und dem Transparenzregister vor („Fortführung“ des § 20 Abs. 2 GwG), um mehrfache Eintragungen zu 

vermeiden. 

 


